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lässt, Zugänge und Zufahrten zu anliegenden Grundstücken durch Schließung, Zusammenlegung oder 
durch Schaffung rückwärtiger Erschließungsmöglichkeiten zu reduzieren. 
 
Rechtsgrundlage 
Straßengesetz Baden-Württemberg (StrG BW) § 22 Abs. 1 und 2 

 
1.1 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 
In Anlehnung an § 22 StrG ist es möglich, in bestimmten Fällen Ausnahmen und Befreiungen zuzulassen, 
wenn die verkehrlichen Belange dies zulassen. 
So wie in § 22 StrG BW in bestimmten Fällen Ausnahmen vom Anbauverbot bzw. eine Zustimmung für die 
Genehmigung möglich ist, kann, wenn die verkehrlichen Belange dies zulassen, im Einzelfall im Einver-
nehmen mit der Straßenbauverwaltung durch einen Bebauungsplan eine nähere Bebauung zugelassen 
werden. 
Sofern das Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung nicht zustande kommt, gelten die Anbaube-
schränkungen gemäß § 22 Abs. 1 StrG BW ungeachtet der planerischen Festsetzungen im Bebauungsplan 
gemäß § 22 Abs. 6 StrG BW, da der Bebauungsplan nicht unter Mitwirkung des Trägers der Straßenbau-
last zustande gekommen ist (vgl. VGH Hessen vom 22.07.1999 in ZfBR 2000, S. 194-197). 
Die Erschließung des Plangebietes, erfolgt über drei neu zu errichtende Hofzufahrten bzw. –Ausfahrten 
zur Kreisstraße 7982.  
 
a) Gemeinsame Zu- und Ausfahrt zum Bauhofgelände wie auch zum Feuerwehrhaus. 

• Die Zu- und Ausfahrt ist so zu gestalten, dass ein Begegnungsverkehr möglich ist. Dies im Besonde-
ren zur Vermeidung einer Rückstausituation durch wartende Fahrzeuge im Zuge der Kreisstraße. 

b) Ausschließlich für den Einsatzfall genutzte Feuerwehr-Einsatzausfahrt (Öffnung des Schrankenbe-
triebs im Einsatzfall). 

c) Ausschließlich für den Einsatzfall genutzte Feuerwehr-Einsatzeinfahrt (Öffnung des Schrankenbe-
triebs im Einsatzfall). 

 
Bautechnische Änderungen im Rahmen einer künftig erforderlichen Umnutzung (wie auch Kapazitätser-
weiterung) bedürfen der Zustimmung des Straßenbaulastträgers der Kreisstraße. 
 
Im Interesse der Verkehrssicherheit sind die straßenrechtlichen Belange der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs bei der Errichtung neuer Zufahrten wie auch bei einer Änderung des Nutzungsumfangs be-
reits bestehender Grundstückszufahrten bei der Aufstellung des Planverfahrens zu beachten. 
An den geplanten Ausfahrten zur Kreisstraße sind die notwendigen Sichtbeziehungen durch die Überprü-
fung und Darstellung der Sichtdreiecke nachzuweisen.  
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Es gelten darüber hinaus die Vorgaben und Inhalte des § 10 StVO. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bauliche Veränderungen an der Kreisstraße, einschließlich ihrer Neben-
anlagen, nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Straßenbauverwaltung als Träger der Straßenbaulast 
zulässig sind. 
 
Bei Maßnahmen, welche die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können (z.B. Einge-
schränkte Ausfahrt-Sichtverhältnisse an neu geplanten Zufahrten oder im Fall von Nutzungsänderungen 
bereits bestehender Zufahrten zur übergeordneten Kreisstraße, Einschränkungen der Sichtverhältnisse 
oder des Straßenquerschnittes etc.) ist die Zustimmung der örtlich zuständigen Verkehrskommission er-
forderlich. 
 
2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan 

 berühren können, mit Angabe des Sachstands 
 
Grundsätzlich wird für eine künftig evtl. geplante Radwege-Verkehrsführung angeregt, im Bereich des 
Plangebietes (nördlicher Fahrbahnrand der Kreisstraße) ggf. einen ausreichend dimensionierten Grund-
stücksstreifen parallel zur Kreisstraße als nicht überbaubare Fläche im Eigentum der Gemeinde vorzuhal-
ten. 
 
3. Betroffene Belange und Anregungen  
 
1. Zufahrt / Erschließung 
Die planerisch dargestellte Feuerwehr-Einsatz-Ausfahrt bzw. -Einsatz-Ausfahrt wird ausschließlich im 
Rahmen des jeweiligen Feuerwehr-Einsatzfalles genutzt. Zur Gewährleistung eine diesbezüglich einge-
schränkten bzw. beschränkten Einsatzausfahrt sind geeignete verkehrsrechtliche Maßnahmen im Zu-
/Ausfahrtsbereich durch die örtlich zuständige Straßenverkehrsbehörde vorzusehen. Ein dementspre-
chender Antrag ist durch die Gemeinde bei der Straßenverkehrsbehörde zu stellen. 
 
Für die Errichtung der neuen Hofzufahrten/-ausfahrten nach a) bis c) wird aus derzeitiger straßenrechtli-
cher Sicht die Anlage einer Linksabbiegespur im Zuge der K7982 als nicht erforderlich erachtet. 
 
Soweit künftig ggf. eine Änderung des Nutzungsumfangs oder des Nutzungszwecks im Bereich dieser 
Ausfahrten stattfinden soll (z.B. Nutzung der Zufahrt zur weiteren „rückseitigen“ Erschließung eines Bau-, 
Wohn- oder Gewerbegebietes usw.), ist die Anlage / Errichtung einer Linksabbiegespur einer erneuten 
Prüfung durch die örtlich zuständige Verkehrskommission zu unterziehen. 
 
Die Anlage / Errichtung einer Linksabbiegespur erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Veranlasserprinzip auf 
Kostentragung des Veranlassers bzw. der Gemeinde. 
 
An Zufahrten zur Kreisstraße sind ausreichende Anfahrts-Sichtfelder vorzuhalten. Die zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit erforderlichen Anfahrts-Sichtfelder sind den bislang vorgelegten Planunterlagen 
nicht zu entnehmen und im weiteren Verfahren planerisch darzustellen. 
 
Im Rahmen der weiteren Planung sind die einschlägigen Richtlinienvorgaben der Richtlinien für die Anla-
ge von Landstraßen (RAL bzw. RAST) zu beachten.  
 
Zufahrten zur Kreisstraße sind frostsicher auszubauen, an die Höhenlage der Kreisstraße anzupassen und 
bituminös (oder gleichwertig) zu befestigen. Die Eckausrundungen des untergeordneten Anschlusses 
sowie die Gradiente sind gemäß den einschlägigen Richtlinien auszuführen. Eine entsprechende Planung 
ist dem Straßenamt zur Prüfung vorzulegen 
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Weitere unmittelbare Zufahrten oder Zugänge von der Kreisstraße können wegen der Beeinträchtigung 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht gestattet werden.  
Das Zufahrtsverbot gilt auch für die Bauzeit der Einzelbauvorhaben. 
Das Zufahrtsverbot ist im Bebauungsplan einzutragen. 
Es wird um Vorlage dementsprechend geeigneter Planunterlagen gebeten. 
 
2. Sichtfelder 
An neuen bzw. dem verkehrlichen Bedarf anzupassenden Einmündungen/Ausfahrten vom Plangebiet in 
die Kreisstraße sind im Außerortsbereich (zul. Höchstgeschwindigkeit 100km/h) folgende Sichtfelder er-
forderlich: 
 
Die Sichtfelder für den Kfz-Verkehr auf der Kreisstraße (Tiefe gemessen in der Achse der Zufahrt, vom 
Fahrbahnrand der Kreisstraße, Länge, parallel zur Straße, gemessen von der Achse der Zufahrt) müssen 
grundsätzlich wie folgt bemessen werden. 
 
Blick in beide Fahrtrichtungen: 
Tiefe:       3,00m (bzw. 5,00 m für Feuerwehrfahrzeuge mit Frontanbaugeräten) 
Länge:  200,00 m 
 
Die Ausfahrt-Sichtflächen sind durch den Antragsteller bzw. die Nutzer der Zufahrten im Rahmen der 
vorgen. Mindestanforderung in Länge und Tiefe dauerhaft sicherzustellen und den topographischen Ver-
hältnissen entsprechend angepasst ein maximal möglicher Sichtflächenbereich zu gewährleisten. 
 
Es ist hierbei zu beachten, dass die erforderlichen Sichtfelder bei der Ausfahrt nicht durch Bepflanzung, 
Wald, (KFZ-)Stellplätze, Zäune, Übergabestationen o.Ä. beeinträchtigt werden. Evtl. geplante Zu- und 
Ausfahrten bzw. evtl. geplante Stellplätze im Zufahrtsbereich sind so zu gestalten, dass ein Wenden im 
Bereich des Baugrundstücks möglich ist und die Zu- und Ausfahrt in die bevorrechtigte (Kreis-)Straße stets 
im Vorwärtsverkehr erfolgt. 
 
Einzelbäume stellen zunächst in grundsätzlicher Weise kein Sichthindernis im Sinne der Richtlinien dar. 
 
Die Sichtfelder sind auf Dauer von jeglichen Sichtbehinderungen zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe über 
Fahrbahnoberkante freizuhalten. Die freizuhaltenden Sichtfelder sind im planerisch darzustellen und als 
nicht überbaubare Fläche einzutragen. 
  
Hiervon abweichende Sichtfelder wie auch Maßnahmen, welche die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs beeinträchtigen können (z.B. Zufahrten, Einschränkungen der Sichtverhältnisse oder des Straßen-
querschnittes, etc.) bedürfen der Beurteilung bzw. der Zustimmung der örtlich zuständigen Verkehrs-
kommission. 
 
3. Entwässerung 
Abwasser und Oberflächenwasser aus dem Plangebiet darf den Anlagen der Kreisstraßen nicht zugeleitet 
werden. Es ist innerhalb des Baugebietes zu sammeln und gesondert abzuführen. 
 
Die vorhandene ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers der Kreisstraße ist zu 
gewährleisten.  
 
4. Bepflanzung 
Die Sichtfelder an der Einmündung der Zufahrt in die Kreisstraße müssen von Bepflanzungen freigehalten 
werden (siehe 2.). 
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Anlagen 
 

- „Erläuterungen und Hinweise für das Bauleitplanverfahren Landkreis Ravensburg“, Oberflächen-
gewässer  

- „Erläuterungen und Hinweise für das Bauleitplanverfahren Landkreis Ravensburg“, Abwasser, 
Grundwasser 

- Kopie Umwandlungsgenehmigung vom 12.11.2024 mit Antrag vom 08.08.2024 



ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE BAULEITPLANUNG   

OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Landratsamt Ravensburg – Bau- und Umweltamt – April 2022 
 

Oberflächenwasserabfluss, §§ 6, 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie § 12 Wassergesetz (WG) 

Durch die Neuversiegelung von Flächen wird der Oberflächenwasserabfluss verstärkt. Im Grundsatz ist darauf 
hinzuwirken, dass die künftige Höhe des Niederschlagswasserabflusses aus dem Plangebiet nicht höher ist 
als vor der Bebauung aus dem natürlichen Einzugsgebiet. Bauliche Entwicklungen sollen grundsätzlich so er-
folgen, dass eine Verschärfung der Hochwassergefahr nicht zu befürchten ist.  

Grundsätzlich sind innerhalb des überplanten Gebiets Maßnahmen zur Reduzierung bzw. zur Verlangsamung 
des Oberflächenwasserabflusses vorzusehen. Die Schaffung von Versickerungsflächen bzw. die Errichtung 
von Rückhalteräumen sind Möglichkeiten, innerhalb von Baugebieten den zusätzlichen Regenwasseranfall zu 
drosseln.  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist eine überschlägige Prüfung der möglichen Auswirkungen der zu-
sätzlichen Einleitungsmengen aus den neu versiegelten Flächen in das jeweilige Gewässer vorzunehmen und 
eine positive Prognose über die verträgliche, schadlose Ableitung der Niederschlagswassermengen (Drossel- 
und insbesondere Notentlastungsmengen) aufzuzeigen. 

Die Details sind im Rahmen der abwassertechnischen Erschließungsplanung nachzuweisen. 

Gewässerrandstreifen, § 29 WG, § 38 WHG 

Nach § 29 Abs. 1 WG ist der Gewässerrandstreifen im Innenbereich gemessen ab Gewässerböschungsober-
kante 5 Meter breit, im Außenbereich 10 Meter. 

Der Gewässerrandstreifen bemisst sich bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Bö-
schungsoberkante. Fehlt eine Böschungsoberkante, bemisst sich der Gewässerrandstreifen ab der Linie des 
Mittelwasserstandes nach § 5 Abs. 3 WG. Verdolte Gewässerabschnitte, besitzen keinen Gewässerrandstrei-
fen. Der Gewässerrandstreifen ist nachrichtlich zu übernehmen, § 9 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) bzw. § 5 
Abs. 4 BauGB. 

Im Gewässerrandstreifen ist nach § 38 WHG i.V.m. mit § 29 Abs. 3 Nr. 2 WG die Neuerrichtung von baulichen 
und sonstigen Anlagen grundsätzlich verboten. Zu den sonstigen Anlagen zählen z.B. auch baugenehmigungs-
freie Vorhaben wie Mauern, feste Zäune, Verkehrsflächen/Wegebefestigungen aller Art, z.B. durch Befesti-
gungen des Bodens in Form von Platten, bekiesten oder bituminösen Geh- oder Fahrwegen, Parkplätze o.ä., 
Auffüllungen/Abgrabungen, Gartenhütten, Überdachungen, Stellplätze, Lagerplätze, Kompostanlagen, Nie-
derschlagsretention-/oder Sickermulden, usw. 

Belange des Hochwasserschutzes, §§ 76 -78 c WHG 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete (HQ100) §§ 76 und 78 WHG 
Entsprechend der wasserrechtlichen Bestimmungen gelten, ohne dass es einer weiteren Festsetzung bedarf, 
Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, als Überschwem-
mungsgebiete (§ 65 Abs.1 Wassergesetz (WG) i.V. m § 76 u. 78 WHG). 
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Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich:  

Für festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Außenbereich gelten die Verbote des § 78 Abs. 1 WHG. So ist 
es u.a. untersagt, auf diesen Flächen neue Baugebiete in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen auszuwei-
sen (§ 78 Abs. 1 Nr. 1 WHG). Ein neues Baugebiet liegt vor, wenn die erstmalige Bebauung einer Fläche durch 
eine Bauleitplanung ermöglich wird. Dies ist in jedem Fall gegeben, wenn eine Überplanung des Außenbe-
reichs erfolgt. 

Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen nach § 30 Abs. 1 u. 3 oder 34 BauGB: 
 
Nach § 78 Abs.3 WHG hat die Gemeinde in festgesetzten Überschwemmungsgebieten bei der Aufstellung, 
Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Absatz 1 und 2 oder § 34 des 
Baugesetzbuches zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches insbesondere 
zu berücksichtigen: 
 
1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den 
§§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt (§ 78 Abs.4 WHG).  

Die zuständige Behörde kann abweichend die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage im Einzel-
fall genehmigen, wenn die Voraussetzungen nach § 78 Abs. 5 WHG vorliegen. 

Risikogebiete (HQextrem) § 78 b WHG 

Für „Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten“ gilt entsprechend § 78 b Abs.1 Nr.1. WHG, 
dass bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen insbesondere der Schutz von Leben 
und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB zu 
berücksichtigen sind. 

Nachrichtliche Übernahme 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete (HQ100) und Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebie-
ten (HQextrem) sind nachrichtlich im Bebauungsplan zu übernehmen. 
Auf die neuen Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 (1) Nr. 16 BauGB wird im Besonderen hingewiesen. 

Heizölverbraucheranlagen § 78 c WHG 

Nach § 78 c Abs. 2 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in Gebieten nach § 78 b Abs. 1 
Satz 1 WHG (HQextrem) verboten, wenn andere weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich 
vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. Es 
wird empfohlen, hierzu einen Hinweis aufzunehmen. 

Die Broschüre „Strategie zur Minderung von Hochwasserrisiken in Baden-Württemberg“, ist im Internet mit 
einem umfassenden Informationsportal veröffentlicht http://www.hochwasserbw.de . Weitere Hinweise für 
die hochwassergerechte Bauleitplanung finden Sie hier: https://www.hochwasser.baden-wuerttem-
berg.de/bauleitplanung 
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Wir verweisen auf die Kompaktinformation „Städtebau und Bauleitplanung bei Hochwasserrisiken und in 
Überschwemmungsgebieten“. 

Starkregen § 1 Abs. 6 BauGB u. § 37 WHG 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind mögliche Überflutungen infolge Starkregenereignissen zu berück-
sichtigen. Aus verschiedenen Gründen, z.B. Oberflächenabflüssen an Hanglagen, aus Außeneinzugsgebieten 
etc., kann es bei Starkregen zu wild abfließendem Wasser kommen.  

Weiterführenden Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg: https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/schutz-
natuerlicher-lebensgrundlagen/wasser/starkregen/ 

 



ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE BAULEITPLANUNG   
ABWASSER, GRUNDWASSER 

Landratsamt Ravensburg – Bau- und Umweltamt – April 2022 
 

Abwasser 

Die Neuerschließung des Gebietes muss nach derzeitigen wassergesetzlichen Vorgaben über ein modifizier-
tes System erfolgen (getrennte Ableitung von Niederschlagswasser und Schmutzwasser), wenn dies schadlos 
und mit einem verhältnismäßigen Aufwand möglich ist, § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Das 
Schmutzwasser muss der Sammelkläranlage zugeführt werden, § 46 Abs. 1 Wassergesetz (WG). Das Regen-
wasser kann versickert bzw. in einen Vorfluter eingeleitet werden, § 55 Abs. 2 WHG. 

Versickerung 

Die Dimensionierung und Gestaltung einer Sickeranlage ist der DWA-A 138 zu entnehmen. Die Versickerung 
hat über eine mind. 30 cm mächtige Bodenschicht zu erfolgen. Der Einbau einer Zisterne entbindet nicht vom 
Bau einer Sickeranlage. Es spricht jedoch nichts gegen den Einbau einer Zisterne mit Überlauf in eine Versi-
ckerungsanlage. 

Für die Entwässerungskonzeption ist eine Aussage über die Untergrundbeschaffenheit (Bodendurchlässig-
keit, Altlasten, Flurabstand) erforderlich, z.B. durch ein Bodengutachten. 

Einleitung in einen Vorfluter 

Wird das Niederschlagswasser in einen Vorfluter eingeleitet, so muss eine Retention (vorübergehende Spei-
cherung von Regenwasser um die Abflussspitzen zu verringern) gemäß DWA-A 117 dimensioniert und erstellt 
werden. Das Volumen kann auch über den vereinfachten Ansatz 3 m³ / 100 m² Ared ermittelt werden, Ver-
ordnung über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser. 

Im Bebauungsplan (planungsrechtliche Festsetzung und Hinweise bzw. in der örtlichen Bauvorschrift) muss 
eine eindeutige und verbindliche Regelung zur Entwässerungssystematik aufgenommen werden. Es muss 
klar vorgegeben sein, wie Schmutzwasser und wie Niederschlagswasser – auch von privaten Flächen - besei-
tigt wird. Werden zur abwassertechnischen Erschließung des Gebietes öffentliche Anlagen erforderlich, müs-
sen diese im Benehmen mit der Wasserbehörde hergestellt werden. Die notwendigen Planunterlagen sind 
ggf. rechtzeitig vorzulegen, § 48 WG. 

Auf Flächen deren Niederschlagswasser über die Regenwasserkanalisation geleitet wird, darf kein Abwasser 
im Sinne von verunreinigtem Wasser anfallen. Entsprechende Arbeiten wie z.B. Autowäsche, Reinigungsar-
beiten, sind nicht zulässig, § 55 Abs. 1 WHG.  

Drainagen sind nur zulässig, wenn kein Grundwasser abgesenkt wird (§ 9 WHG) und der Ablauf der Drainage 
in ein oberirdisches Gewässer einleitet. Andere Drainagen sind nicht zulässig, § 3 Abwasserverordnung. Ist 
die modifizierte Entwässerung nicht mit verhältnismäßigem Aufwand möglich (z.B. kein Vorfluter, kein si-
ckerfähiger Untergrund), so muss ein Nachweis der Unverhältnismäßigkeit geführt werden, § 55 Abs. 1 WHG. 
Nicht beschichtete Metalldächer aus Kupfer, Zink, Blei erhöhen den Gehalt der Schwermetalle im Dachflä-
chenabfluss. Deshalb sind diese in Baugebieten mit Versickerung zu vermeiden. 

Leitfaden: Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung, DWA-A 138.  

Die Versickerung von Metalldächern bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die beim Landratsamt, Untere 
Wasserbehörde zu beantragen ist. Dachinstallationen, wie Verwahrungen, Dachrinnen u. Fallrohre aus 
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Kupfer, Zink, Titan-Zink und Blei erhöhen den Metallgehalt im Niederschlagswasser, und sollten aus Gründen 
des Gewässerschutzes deshalb vermieden werden. Es wird empfohlen die alternativen Materialien aufzufüh-
ren: Aluminium, beschichtetes Zink, oder Edelstahl und Kunststoffteile. 

Gewerblicher Bereich 

Die Versickerung bzw. Einleitung des Niederschlagswassers von Dach- und Hofflächen von Gewerbetrieben 
bedarf in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Dies ist mit dem Landratsamt abzuklären. Es muss 
überprüft werden, ob eine Vorbehandlung des Niederschlagswassers erforderlich ist. (Verordnung über die 
dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser.) Betriebe, bei denen belastetes Niederschlagswasser an-
fällt, dürfen nur angesiedelt werden, wenn die schadlose Beseitigung gewährleistet ist, z.B. durch ausrei-
chend dimensionierte MW/SW-Leitungen. 

Hinweis 

Bei der Bemessung der Schmutzwasserkanalisation ist eine Reserve für belastetes Niederschlagswasser von 
Gewerbebetrieben mit einzuplanen. Es darf nur unbelastetes Niederschlagswasser versickert oder eingelei-
tet werden 

Grundwasser 

Wasserversorgung § 1 Abs. 6 Ziff. 8 e Baugesetzbuch (BauGB) 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind die Belange der Wasserversorgung zu berücksichtigen. Diese 
sind dann hinreichend berücksichtigt, wenn die Gebäude an eine auf Dauer gesicherte, einwandfreie öffent-
liche Wasserversorgung angeschlossen werden. In der Begründung zum Bebauungsplan ist die wasserversor-
gungstechnische Erschließung des Baugebietes kurz darzustellen. 

Grundwasserschutz § 1 Abs. 5 BauGB 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. 

Wegen der überragenden Bedeutung der Ressource Grundwasser als eine wesentliche Lebensgrundlage sind 
Eingriffe in den Grundwasserhaushalt beim Bauen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Um gesicherte Erkennt-
nisse über die Grundwassersituation zu erhalten, empfehlen wir vorab in grundwassernahen Bereichen (Ta-
lauen, Quellbereiche usw.) Baugrunderkundungen mittels verpegelten Erdaufschlussbohrungen durchzufüh-
ren. Bei der Beurteilung der Grundwasserstände ist der Schwankungsbereich des Grundwassers zu berück-
sichtigen. 

Falls Grundwasserbenutzungen (Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten, Ableiten, Aufstauen, Absenken 
und Umleiten von Grundwasser) notwendig werden, ist die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt an-
zuwenden, um eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner 
Eigenschaften zu vermeiden.  

Drainagen im Grundwasserbereich, sowie Sickerschächte sind grundsätzlich nicht zulässig. Um in kritischen 
Bereichen Schadensfällen vorzubeugen, ist zu prüfen, ob nicht auf Untergeschosse verzichtet werden kann. 
Wenn nicht, wird empfohlen, die im Grundwasserbereich zu liegen kommenden Baukörper wasserdicht und 
auftriebssicher herzustellen. 

Die im Grundwasserbereich eingebrachten Materialien dürfen keine schädlichen auslaugbaren Beimischun-
gen enthalten. 
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Wir bitten im Bebauungsplan folgende Hinweise aufzunehmen: 

Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 8, 9, 10 WHG. 
Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Ravensburg zu beantragen. Die für das Erlaub-
nisverfahren notwendigen Antragsunterlagen müssen nach § 86 Abs. 2 WG von einem hierzu befähigten 
Sachverständigen gefertigt und unterzeichnet werden. Ein Formblatt über die notwendigen Unterlagen ist 
bei der Unteren Wasserbehörde erhältlich.  

Eine Erlaubnis für das Zutagefördern und Zutageleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer Baugrube 
kann grundsätzlich nur vorübergehend erteilt werden. 

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser sowie Erdaufschlüsse aller Art hat der Unternehmer 
gem. § 49 Abs. 2 WHG in Verbindung mit § 43 WG bei der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes un-
verzüglich anzuzeigen. Die Untere Wasserbehörde trifft die erforderlichen Anordnungen 
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• vier Meisennistkästen (z.B. Schwegler Nisthöhle 1B oder vergleichbar), 
davon jeweils zwei mit 26mm Lochdurchmesser und zwei mit 32mm 
Lochdurchmesser

© zwei Großraumkästen für Fledermäuse (z.B. Schwegler 1FS oder 
vergleichbar)

• zwei Fledermaushöhlen (z.B. Schwegler 2F oder vergleichbar)

Die künstlichen Nisthilfen/Quartiere sind an einen fachgerechten Standort 
anzubringen (mind. 2m Flöhe, bei Vogelnistkästen Ausrichtung Südost, bei 
Fledermausquartiere keine Ausrichtung Nord, freier Anflug möglich, bei 
Fledermausquartiere Anflug auch nach unten möglich).

d. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen nach Ziffer 3b hat möglichst vor 
Rodung der unter Ziffer 1 genannten Streuobstbäume, spätestens jedoch 
in der auf die Rodung folgenden Pflanzperiode (Ende September bis 
Anfang Dezember oder Anfang März bis Ende April) zu erfolgen.

e. Die Umsetzung der Maßnahmen nach Ziffer 3c hat vor Rodung der unter 
Ziffer 1 genannten Streuobstbäume zu erfolgen.

f. Die Neupflanzungen der Maßnahmen nach Ziffer 3b sind dauerhaft zu 
erhalten sowie durch regelmäßige fachgerechte Erziehungs- und 
Pflegeschnitte incl. Entfernung von Mistelbefall dauerhaft zu pflegen. 
Abgehende oder kümmernde Neupflanzungen sind unverzüglich jeweils 
gleichartig zu ersetzen.

g. Die künstlichen Nisthilfen/Quartiere nach Ziffer 3c sind mindestens einmal 
jährlich zu reinigen, auf Funktionsfähigkeit zu prüfen und ggfs, zu ersetzen.

h. Im Grundbuch des Fist. Nr. 421/2 Gern. Grünkraut ist eine persönlich 
beschränkte Dienstbarkeit zu Gunsten der Gemeinde Grünkraut 
einzutragen, welche die Umsetzung und Unterhaltung der unter Ziffer 3b 
und 3c festgelegten Maßnahmen sowie die Pflege und Unterhaltung gemäß 
Ziffer 3f und 3g rechtlich sicherstellt. Ein Nachweis der Eintragung ist dem 
Landratsamt Ravensburg - Bau- und Umweltamt vorzulegen. Die Vorlage 
hat vor der Entfernung der Streuobstbäume nach Ziffer 1 zu erfolgen. Als 
vorläufiger Nachweis ist eine entsprechende vom Eigentümer des Fist. Nr. 
421/2 Unterzeichnete Eintragsbewilligung ausreichend.

i. Werden im Zuge der Gehölzrodungen Fledermäuse im Baumbestand 
vorgefunden, so sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und die untere 
Naturschutzbehörde zur Abstimmung des weiteren Vorgehens zu 
konsultieren.

II. Begründung:

Die Gemeinde Grünkraut plant, auf Fist. Nrn. 383, 384/1 und 421/5 Gern. 
Grünkraut ein Bauhofgebäude und ein Feuerwehrhaus zu errichten. Für die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit soll ein entsprechender Bebauungsplan 
aufgestellt und der Flächennutzungsplan entsprechend geändert werden. Auf
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dem vorgesehen Plangebiet liegt ein ca. 0,6 ha großer Streuobstbestand, welcher 
im Zuge des Vorhabens in großen Teilen, d.h. 22 von insgesamt 27 Bäumen, 
entfernt werden muss.

Nach § 33a NatSchG sind Streuobstbestände mit einer Mindestgröße von 
1.500m2 zu erhalten. Eine Umwandlung in eine andere Nutzungsart darf nur mit 
Genehmigung erfolgen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der 
Streuobstbestand bzw. der umzuwandelnde Teil des Bestandes keine Bedeutung 
für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder den Erhalt der Artenvielfalt 
besitzt. Die Genehmigung ist regelmäßig zu versagen, wenn der Erhalt des 
Streuobstbestandes aufgrund seines naturschutzfachlichen Werts im 
überwiegenden öffentlichen Interesse liegt. Die Erteilung einer Genehmigung für 
die Umwandlung eines Streuobstbestandes mit naturschutzfachlicher Bedeutung 
ist demnach nur bei gravierenden Gründen zu rechtfertigen, wenn keine 
zumutbaren Standort- oder Ausführungsalternativen bestehen.

Zudem sind neben der Vorschrift des § 33a NatSchG auch die Zugriffsverbote 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu berücksichtigen und soweit erforderlich 
Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen vorzusehen.

Bei Genehmigung einer Umwandlung von Streuobstbeständen sind damit 
verbundenen Eingriffe gemäß § 33a Abs. 3 NatSchG auszugleichen.

Der gegenständliche Streuobstbestand hat eine mittlere bis hohe Bedeutung für 
den Naturhaushalt. Der Bestand umfasst aktuell rund 0,6 ha und 27 Bäume und 
stellt daher eher einen kleinen Bestand in der Umgebung dar. Im Bereich 
Liebenhofen, Menisreute und Grünkraut finden sich noch eine Vielzahl von 
Streuobstbeständen mit deutlichen größeren Ausmaßen. Das Alter liegt bei 30 
bis 100 Jahren. Jungbäume sind keine vorhanden. Alle Bäume verfügen über 
eine Stammhöhe von mehr als 1,60m und sind daher im weiteren Sinne als 
Hochstämme bzw. durchgewachsene Mittelstämme zu werten. Der 
Pflegezustand ist mittelmäßig, altersentsprechend gut. Die Unternutzung ist 
extensives Grünland, wobei kein nach § 30 BNatSchG/§ 33 NatSchG geschützter 
Biotoptyp vorliegt. Der Streuobstbestand ist wie sämtliche Streuobstbestände im 
Biotopverbund mittlere Standorte als Kernfläche dargestellt und hat eine 
Trittsteinfunktion vom nördlich und südlich angrenzenden Streuobstbestand. Ein 
artenschutzrechtliches Gutachten von Büro Sieber vom 18.12.2020 attestiert eine 
mittlere Bedeutung des Bestandes für Fledermausarten. Der Bestand dient 
danach mehreren Arten (Zwergfledermaus, Bartfledermaus, Braunes Langohr, 
Fransenfledermaus) nachweislich bzw. potentiell als Jagdhabitat bzw. 
Leitstruktur. An den Obstbäumen wurden Höhlen und Spalten festgestellt, die von 
einzelnen Tieren als Zwischenquartier genutzt werden könnten. Die 
Brutvogelkartierung ergab, dass in Höhlungen des Streuobstbestandes zwei 
Revierpaare des Feldsperlings, jeweils ein Brutplatz des Stars, der Blaumeise 
und der Kohlmeise vorhanden sind. Weiterhin wurden Amsel, Buchfink, 
Mönchgrasmücke, Stieglitz und Rabenkrähe brütend im Gebiet festgestellt. 
Zudem wurden zahlreiche Arten, wie Goldammer, Grauschnäpper, Haussperling, 
Neuntöter, Mäusebussard, Rauchschwalbe, Turmfalke, Grünfink, Girlitz, Gimpel, 
Kernbeißer, Ringeltaube, Sommergoldhähnchen, Wacholderdrossel, 
Buntspecht, Kleiber, Sumpfmeise, Hausrotschwanz und Bachstelze im Umfeld 
des Streuobstbestandes nachgewiesen und nutzen die Fläche teils gelegentlich 
als Nahrungshabitat. Der Streuobstbestand weist somit eine Funktion für ein 
breites Artenspektrum auf. Bei den im Plangebiet brütenden Arten handelt es sich
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um ubiquitäre Vogelarten. Im Umfeld wurde weitere wertgebende Arten 
nachgewiesen, welche die Streuobstwiese als Nahrungshabitat nutzen, wobei 
dessen keine essentielle Bedeutung in artenschutzrechtlichem Sinne zukommt.

Dem Streuobstbestand wird in der Gesamtschau eine mittlere bis hohe 
Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Erhalt der 
Artenvielfalt beigemessen. Ein Anspruch auf Umwandlung scheidet demnach 
aus. Im Regelfall geht das öffentliche Schutzinteresse für diesen 
Streuobstbestand vor. Der Durchführung eines Vorhabens an diesem Standort 
müssen daher gewichtige öffentliche Interessen zugrundliegen und an die 
Planerforderlichkeit an diesem Standort sind besondere Anforderungen zu 
stellen. Beide Anforderungen liegen bei den dem Umwandlungsantrag 
zugrundeliegenden Vorhaben vor. Das Feuerwehrhaus samt Bauhofgebäude 
liegt in besonderem öffentlichen Interesse. Eine sehr umfangreiche Analyse und 
Bewertung in Betracht kommender Alternativstandorte hat stattgefunden. In einer 
gemeinsamen Besprechung mit der Naturschutzverwaltung und der NABU- 
Bezirksgeschäftsstelle konnten die im ersten Antragsentwurf verbliebenen 
Fragestellung geklärt werden.

Das im Antrag vom 08.08.2024 dargestellte Ausgleichskonzept ist im 
Wesentlichen geeignet, den mit Umwandlung des Streuobstbestandes 
verbundenen Eingriff auszugleichen. Durch Neupflanzungen an bestehenden 
Streuobstbäumen wird ein größerer und somit der Schutzvorschrift des § 33a 
NatSchG unterliegenden Bestand geschaffen, der eine Altersheterogenität 
aufweist. Der Standort der Ausgleichsmaßnahmen befindet sich unweit des 
Eingriffs und kann die Trittsteinfunktion des umzuwandelnden 
Streuobstbestandes langfristig übernehmen. Hinsichtlich der mit Entfernung des 
Streuobstbestandes verlorengehenden Habitatfunktionen genügt das 
Ausgleichskonzept allerdings nicht. Zwar kann die Ausgleichsfläche aufgrund der 
extensiven Grünlandnutzung die Funktion als Nahrungshabitat ausgleichen. Da 
der neue zu schaffenden Streuobstbestand aber überwiegend aus Jungbäumen 
besteht, reicht das Angebot an Höhlungen und Rindenabplatzungen nicht, die 
nachgewiesenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie das Strukturpotential 
des umzuwandelnden Bestandes auszugleichen. Hinsichtlich der im 
Artenschutzgutachten vom 18.12.2020 festgestellten Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sind darüber hinaus auf Grundlage der Vorschriften des besonderen 
Artenschutzes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 und § 44 Abs. 5 BNatSchG) zusätzliche 
Maßnahmen in Form von künstlichen Nisthilfen zwingend erforderlich.

Die mit dieser Entscheidung verbundenen Nebenbestimmungen beruhen auf § 
36 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG). Sie dienen der Sicherstellung 
der Einhaltung allgemeiner und besonderer artenschutzrechtlicher Vorschriften 
und des Erfolgs des für die Ausnahme und die Umwandlungsgenehmigung 
erforderlichen Ausgleichs. Die Nebenbestimmungen stellen in ihrer Gesamtheit 
die Genehmigungsfähigkeit der beantragten Umwandlung her.

III. Hinweise:

Für diese Entscheidung werden keine Gebühren erhoben.

Die laut Artenschutzgutachten von Büro Sieber vom 18.12.2020 aufgeführten 
Maßnahmen sind nur teilweise über diese Umwandlungsgenehmigung 
abgedeckt. Die verbleibenden artenschutzrechtlich erforderlichen Vermeidungs­

seite 4





Antrag auf Umwandlungsgenehmigung nach § 33a Abs. 2 NatSchG Ba­
den-Württemberg

Durch die Planung betroffenes Biotop (Streuobstbestand gern. §33a NatSchG 
BW)

Art: Bestehende Streuobstwiesen

Lage: Die bestehende Streuobstwiese liegt am nordwestlichen Rand der Ge­
meinde Grünkraut, nördlich der "Kemmerlanger Straße".

Fl.-Nrn.: 383, 384/1, 421/5 (Gemarkung Grünkraut)

Flächengröße: 6.050 m2 (ungefähre Größe des faktischen Biotops, welches von der Planung 
betroffen ist)



Luftbild:

Beschreibung: Die bestehende Streuobstwiese befindet sich am nordwestlichen Siedlungs­
rand von Grünkraut. Sie liegt westlich einer bestehenden Hofstelle und öst­
lich des Umspannwerkes. Die Streuobstwiese umfasst eine Fläche von ca. 
6.050 m2 und 27 Streuobstbäumen, wovon sich 22 Bäume im Geltungsbe­
reich befinden. Die Grünlandfläche unter den Hochstämmen unterliegt einer 
extensiven Pflege durch Beweidung.
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Begründung: Die Gemeinde Grünkraut plant am westlichen Ortsrand, nördlich der "Kem-
merlanger Straße" einen Bauhof sowie ein Feuerwehrhaus zu errichten. 
Durch eine Standortalternativenprüfung erwiesen sich die genannten Flä­
chen als am besten geeignet für das Projekt.

Die Streuobstwiese umfasst eine Gesamtfläche von ca. 6.050 m2 und ist mit 
Obstbäumen bepflanzt. Ein Bestand von 22 Obstbäumen mit einem Be­
standalter von 30-100 Jahren und eine Fläche von ca. 5.261 m2 geht verloren. 
Die verbleibenden Bäume verlieren aufgrund der Zerschneidung der Streu­
obstwiese ihre Bedeutung als Lebensraum. Streuobst ist nach § 33a 
NatSchG BW geschützt und eine einfache Beseitigung ist damit untersagt. 
Streuobstbestände im Sinne des Gesetzes dürfen nur mit einer Genehmi­
gung in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. Eine Genehmigung 
ist dann möglich, wenn der Eingriff in den Streuobstbestand dem öffentli­
chen Interesse dient. Die Fläche erfüllt die Mindestgröße von mehr als 
1.500m2, um dem Schutzstatus des § 33a NatSchG BW zu unterliegen.

Es ist davon auszugehen, dass vor allem im Bereich der älteren Bäume eine 
hohe faunistische Diversität vorhanden ist. Aus diesem Grund wurden die 
Streuobstwiesen artenschutzrechtlich untersucht. Hierzu wurden insbeson­
dere die Artengruppen der Fledermäuse sowie der Vögel genauer betrachtet. 
Dabei konnten nachweislichen bzw. potenziell vier Fledermausarten sowie 
29 Vogelarten (davon neun wertgebenden Arten) erfasst werden (siehe Ar­
tenschutzrechtliches Fachgutachten des Büro Sieber, Fassung vom 
18.12.2020). Die genauen Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Kartierun­
gen sowie Vermeidung- und Minimierungsmaßnahmen sind dem Fachgut­
achten des Büro Sieber zu entnehmen.

Ein Bauhof sowie eine Feuerwehr sind für Gemeinden unabdingbar es be­
steht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Errichtung eines 
neuen Feuerwehrhauses und Bauhofes gegenüber dem Erhalt des Streu­
obstbestandes. Eine Neuanlage und damit einhergehende Vergrößerung und 
Optimierung bringt viele Vorteile wie etwa eine schnellere Erreichbarkeit, 
mehr Stellplätze für Feuerwehr- und Gemeindefahrzeuge sowie Equipment 
für die Gemeinde mit sich.

Nach § 1 Ab.s. 2 Satz 1a BauGB ist der hinzukommende Versieglungsgrad so 
gering wie möglich zu halten und ein schonender Umgang mit Boden vorge­
sehen.

Weitere alternative Standorte wurden bei einer Standortalternativenprüfung 
überprüft und aus verschiedenen Gründen wurde die genannte Fläche als 
die bevorzugte angenommen. Beispielsweise ist es aufgrund der von einer 
Feuerwehrstation ausgehenden Lärmemissionen sinnvoll eine Feuerwehren 
den Ortsrand zu verlegen. Auch durch die an- und abfahrenden Fahrzeuge 
des Bauhofes, insbesondere in den Wintermonaten, sind deutliche Geräu­
schentwicklungen zu er-warten, welche durch die geplante Lage am Orts­
rand von Grünkraut deutlich verträglicher für die Anwohner wäre.

Ausgleichsfläche/Ersatzbiotop

Lage: Die geplante Ersatzfläche liegt auf Fl.-Nr. 421/2 Diese grenzt im Norden und
Westen an die freie Landschaft an. Im Süden befindet sich eine Hofstelle in 
der Nähe der Ausgleichsfläche. Östlich in einem gewissen Abstand befindet 
sich die "Liebenhofer Straße" sowie der Hauptort Grünkraut.

Von Nordwesten nach Südosten verläuft eine Hochspannungsleitung über 
das Flurstück. Auf der südlichen Fläche des Flurstücks befinden sich bereits 
sieben Streuobstbäume.

Fl.-Nr.: 421/2 (Gemarkung Grünkraut)



Ausgleichskon­

zept:

Auf der bisher intensiv genutzten Grünlandfläche der Fl.-Nr. 421/2 soll eine 

locker bepflanzte, hochstämmige Streuobstwiese entstehen. Die Standorte 

der Obstbäume können den Symbolen der Bilddokumentation entnommen 

werden.

Insgesamt wird auf Fl.-Nr. 421/2 eine Fläche von etwa 4.715 m2 herangezo­

gen, auf der Fläche sind 38 Obstbäume zu pflanzen sind. Dabei handelt es 

sich um den Ausgleich der 22 Bäume, die durch die 10. Änderung des bereits 

bestehenden Flächennutzungsplanes "Bauhof und Feuerwehrhaus" entfallen 
sollen und um 16 zusätzliche Bäume, welche aufgrund des Time-Lags zu 

pflanzen sind. Insgesamt entsteht so mit den sieben bereits auf der Fläche 

bestehenden Bäumen eine Streuobstwiese von 45 Bäumen.

Die Pflanzung der Obstbäume schafft in angemessener Zeit ein gleichartiges 

Biotop, in dem auch die Ansiedlung wertgebender Arten wahrscheinlich ist. 

Darüber hinaus erweitert die Fläche den Lebensraum sowie das Jagdhabitat 
für Tierarten, welche in der südwestlich liegenden Streuobstwiese beheima­
tet sind. Streuobstwiesen werden zu den Kernflächen des Biotopverbunds 
mittlere Standorte gezählt. Deren Neuanlage stärkt bestehende Strukturen 
und schafft neue Verbundstrecken zu räumlich nahegelegen, bestehenden 
Streuobstwiesen. Zur Anlange und Pflege der geplanten Maßnahme gilt es 
folgendes zu beachten:
- Zu pflanzen sind Obstbäume mit einer Stammhöhe von mind. 1,80 m; 

Stammumfang in 1 m Stammhöhe mind. 10-12 cm (2xv, H200-250, AstH 
160 -180); im Abstand von etwa 10x10 m (8 -12 m) zueinander; 4 m Ab­
stand zu den angrenzenden Ackerlandflächen). Die Pflanzung hat in den 
frühen Herbstmonaten zu erfolgen.

- Die Gehölze sind zu pflegen und zu schützen. Ausgefallene Exemplare 
sind in der folgenden Pflanzzeit zu ersetzen.

- Die Grünlandfläche muss zudem extensiv bewirtschaftet werden. Die 
Pflege erfolgt über eine zweischürige Mahd (1. Mahd nicht vor dem 15. 
Juni) mit Abräumung des Schnittgutes.

- Zur Umwandlung des Grünlands in extensives Grünland und einer Erhö­
hung der Artenvielfalt, ist im September 2023 eine Mahdgutübertragung 
von lokalen Spenderflächen vorgesehen. Die Abstimmung geeigneter 
Spenderflächen ist mit dem zuständigen Landschafterhaltungsverband 
durchzuführen.

- Sofern geeignete Spenderflächen kleiner als die Ausgleichsfläche ausfal- 
len, ist die Mahdgutübertragung so oft durchzuführen, bis die gesamte 
Ausgleichsfläche mit dem zu übertragenden Mahdgut abgedeckt wurden.

- Sollte keine Mahdgutübertragung möglich sein, ist in begründeten Fällen 
das Verwenden von autochthonen Saatgutmischungen mit mindestens 
20 verschiedenen krautigen Pflanzenarten (Einjährige, Zweijährige, Grä­
ser) zulässig. Voraussetzung für die Verwendung von autochthonem 
Saatgut ist der Abgleich mit der Positivliste für das Ursprungsgebiet 17 
Südliches Alpenvorland.

- Die Saatgutmischung ist vorab zwingend mit der Unteren Naturschutzbe-- 
hörde im Landratsamt Ravensburg abzustimmen. Zur Ausbringung des 
Saatgutes sind, nach Auswahl der geeigneten Saatgutmischung, auf den 
Ausgleichsflächen Ansaat-Streifen anzulegen. Die Ausrichtung der An­
saat-Streifen ist quer zu Bearbeitungsrichtung anzulegen. Die Fläche der 
räumlich getrennten Ansaat-Streifen beträgt mindestens 25 % der Aus­
gleichsfläche.
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Information zum Datenschutz 
nach Art. 13 und 14 DSGVO 
 
Datenschutz ist uns wichtig. Mit den nachfolgenden Hin-
weisen möchten wir Sie über die Nutzung Ihrer Daten bei 
der Amprion GmbH informieren. 
 
1. Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer Daten im 
Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die  
 
Amprion GmbH 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 
E-Mail: datenschutz@amprion.net 
Fax: +49 231 5849 11139 
 
2. Datenschutzbeauftragter 

Der Datenschutzbeauftragte der Amprion GmbH 
c/o migosens GmbH 
Wiesenstr. 35 
45473 Mülheim an der Ruhr 
E-Mail: dsb-amprion@migosens.net 
Tel: +49 (0) 208-99395110 
Fax: +49 (0) 208-99395119 
 
3. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Da-

ten 

Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber plant, baut 
und betreibt Amprion Übertragungsnetze im Strombe-
reich zur Erfüllung der gesetzlichen Aufträge zum Netz-
ausbau und Netzbetrieb. Wir erheben und verwenden 
Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur, soweit 
dies zur Erfüllung unserer geschäftlichen Aufgaben erfor-
derlich ist. Die personenbezogenen Daten sind z. B. in 
folgende Kategorien einzuordnen:  
    

Datenkategorie Beispiel 

Personen-
stammdaten 

Anrede, Name, Titel und Geburtsda-
tum 

Kommunikati-
ons- und Kon-
taktdaten 

E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 
Adresse 

Vertrags-
partnerdaten 

Firma, Branche, Position,  
Ansprechpartner 

Vertragsstamm-
daten 

Vertragsnummer, Vertragsbeginn/-
ende, Vertragstyp, Stand des Ver-
trags 

Zahlungsver-
kehrsdaten 

Konto-/Kreditkarten-Nummer, IBAN, 
Verwendungszweck, Transaktions-
daten 

Sonstige Daten Flurstückdaten 

 
4. Quellen personenbezogener Daten 

Quellen personenbezogener Daten können z. B. kom-
merzielle Datenportale (Datendienste von Dienstleistern), 
Flurbereinigungsbehörden, Katasterämter, Meldeämter, 
Steuerämter und Grundbuchämter sein.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Rechtsgrundlagen für die Zwecke der Datenverar-

beitung 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten benötigt für 
eine zulässige Datenverarbeitung stets eine Rechts-
grundlage. Folgende Rechtsgrundlagen sind für unsere 
Verarbeitungszwecke zu beachten: 
 

Verarbeitungs-
zwecke 
(Beispielhafte Auflistung 
der Zwecke) 

Rechtsgrundlage 

Einwilligung in zustim-
mungspflichtige Coo-
kies 

Einwilligung: 
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO 

Verträge werden für 
die Vertragsdurchfüh-
rung archiviert 

Erfüllung eines Vertrages o-
der Durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen:  
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO 

Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten 
im Zusammenhang 
mit unserem Projekt-
geschäft 

Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung: 
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO 

Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten 
im Kontext der Stake-
holderkommunikation 

Verarbeitung ist zur Wah-
rung der berechtigten Inte-
ressen des Verantwortlichen 
oder eines Dritten erforder-
lich: 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 

Verarbeitung von Da-
ten zur politischen 
Meinung, wie etwa der 
Parteizugehörigkeit 

Verarbeitung besonderer Ka-
tegorien personenbezogener 
Daten: 
Die Amprion GmbH verarbei-
tet grds. keine besonderen 
Kategorien personenbezoge-
ner Daten im Sinne des Art. 9 
Abs. 1 DSGVO. Sofern dies 
jedoch im Einzelfall erforder-
lich ist, erfolgt die Verarbei-
tung ausschließlich unter Be-
rücksichtigung von Art. 9 Abs. 
2 DSGVO. 

 
6. Empfänger personenbezogener Daten 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen 
Stellen Zugriff auf die Daten, die diese zur Erfüllung der 
oben genannten Zwecke benötigen. Das gilt auch für von 
uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. Per-
sonenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur 
übermittelt, wenn dies für die vorgenannten Zwecke er-
forderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Auf-
tragsverarbeiter werden nach den Vorgaben des Art. 28 
DSGVO eingebunden. 
Empfänger der personenbezogenen Daten können z. B. 
Planungs- und Ingenieurbüros, Sachverständige, Baufir-
men, Behörden, Gerichte, Notariate und Netzbetreiber 
sein. 
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noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die 
nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Vodafone West GmbH 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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